
D A S  N E U E  S C H U L D R E C H T
U N D  W A S  S I E  D A Z U  W I S S E N  S O L L T E N

Seit dem 1. Januar 2002 ist das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts in
Kraft getreten. Im Überblick dazu die wichtigsten Veränderungen:

        Verjährung
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nunmehr 3 Jahre § 195 BGB
und beginnt mit Abschluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Gläubiger davon Kenntnis erlangte, z.B. bei
Abschluss eines Kaufvertrages.

Die Verjährungsfrist für titulierte Forderungen beträgt weiterhin 30 Jahre
§ 197 BGB.

Hemmung oder Neubeginn der Verjährung
Bei Anerkenntnis der Forderung und Vollstreckungshandlung kommt es zum
Neubeginn  § 212 BGB.

Eine Hemmung (Anhalten/Unterbrechung) der Verjährung wird ausgelöst
durch Zustellung eines Mahnbescheides, Klageerhebung, Anmeldung der
Forderung im Insolvenzverfahren oder laufende Verhandlungen zwischen
Gläubiger und Schuldner  §§ 203, 204 BGB.

Zu dem Verjährungsrecht gibt es diverse Überleitungsvorschriften. Es gilt jedoch
der Grundsatz, dass es zu keiner Verlängerung der Verjährung durch das neue
Recht kommen soll.

Verzug
Der Verzug tritt ein bei einer nach dem Kalender bestimmten Leistungszeit,
wenn die Leistungszeit nach Kalender berechnet werden kann, bei erfolgter
Mahnung nach Fälligkeit, spätestens 30 Tage nach Rechnungszugang

 § 286 BGB.

Verzugszinsen
Der Verzugszinssatz beträgt 5% über dem Basiszinssatz.
Bei Rechtsgeschäften unter Kaufleuten (Handelsgeschäften) beträgt er 8%
über den Basiszinssatz  § 288 BGB.

Im Rahmen der Schuldrechtsreform sind diverse Verbraucherschutzgesetze in
das BGB integriert worden, aber im wesentlichen unverändert geblieben.
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